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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1987

Norm

AHG §1 Cd7

AHG §1 H

Rechtssatz

Die Bekanntgabe einer Rechtsansicht "aus Anlaß unterschiedlicher Rechtsau5assungen" durch ein Amt der

Landesregierung an Gemeinden ist keine geeignete Grundlage für Amtshaftungsansprüche, weil solche nicht aus

internen Verwaltungsvorgängen, sondern nur aus konkreten Handlungen entstehen können, die einem Betro5enen

gegenüber unmittelbar gesetzt wurden.
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